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www.puchbeihallein.gv.at 
 
 
 
 

Antrag - Sozialtarif (Kindergarten und Über-Mittags-Gruppe) 

 
Antragsteller:         
 
Anschrift:           
 
Telefon:       
 
E-Mail:           
 
 
Ich beantrage im Sinne der Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 10.12.1998 und 06.07.2006 die 
Gewährung eines ermäßigten Tarifs für den Besuch des/der 
 

☐ Kindergartens   ☐ Über-Mittags-Gruppe 

 
 
Name des Kindes:         
 
Geburtsdatum:   
 
Anschrift:           
 
 
Beiliegend übermittle ich folgende Einkommensnachweise: 
 
  Art des Einkommens / Arbeitgeber:     monatl. Brutto- 
           verdienst in €: 
 

☐ Beilage A:             

 

☐ Beilage B:             

 

☐ Beilage C:             

 

☐ Beilage D:             

 

☐ Beilage E:             

 
 
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit obiger Angaben. 
 
 
 
 
Puch bei Hallein, am             
       Antragsteller 
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Hinweise: 
 
1. Die Gewährung des Sozialtarifs ist vom monatlichen Familieneinkommen (netto) abhängig. Dieses 

darf die derzeit gültigen und unter www.help.gv.at veröffentlichten Richtsätze für die Ausgleichszu-
lage nicht überschreiten. 

 
2. Zum Familieneinkommen zählen sämtliche Einkünfte der im Haushalt lebenden Personen (Einkünfte 

aus selbstständiger und nichtselbstständiger Arbeit, Alimente, Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung, aus der Land- und Forstwirtschaft, sowie aus Renten, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, 
Karenzurlaubsgeld etc.). Das Familieneinkommen ist durch geeignete Nachweise (Lohnzettel, Ein-
kommensteuerbescheid, Beleg für Rente bzw. Arbeitslosen- und Karenzurlaubsgeld etc.) zu bele-
gen. 

 
3. Bei Unterschreiten der unter Punkt 1. genannten Einkommensgrenzen kann eine Ermäßigung um 

25 % gewährt werden, es besteht jedoch kein Rechtsanspruch. 
 
4. Die Ermäßigung wird jeweils für ein Betreuungsjahr gewährt, für die folgenden Jahre ist jeweils er-

neut anzusuchen. 
 
 
Die männliche Form ist der weiblichen Form gleichgestellt, lediglich aus Gründen der Vereinfachung 
wird in diesem Dokument ausschließlich die männliche Form angeführt. 
 
 
              
 
 
Sicht- / Erledigungsvermerk: 
 

☐ Finanzverwaltung 

 
 
 
 
Puch bei Hallein, am             
 Behördenvertreter 
 

http://www.help.gv.at/

